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Zweck

Rechtsgrundlagen

Geltungsbereich

Begriffe

GrundsaE

Añ.1.4.1
öffentliche Gewåsser Massgeó endes übergeordnetes Recfrf; $$ S - 7 WWG

Als öffentliche Gewässer gelten diejenigen Gewässer, welche im Gewäs-
serplan der Baudirektion eingetragen und im Gewässerverzeichnis auf-
genommen sind.

1. Allgemeine Bestimmungen

Atf. 1.1

Massgebendes übergeordnetes Recht: A¡f. 1 GSchG und Art. 1 GSchV
Zweck der vorliegenden Verordnung über die SiedIungsentwässerungs-
anlagen (SEVO) ist die Regelung der Ableitung, Versickerung und Be-
handlung von Abwasser auf dem ganzen Gemeindegebiet.

Att. 1.2
Massgebendes übergeordnetes Recht: Att. I GSchG
Dicsc Vcrordnung etützt eich auf die Gesetzgebung von Bund und Kan-
ton uber den Gewässerschutz, das kantonale Baurecht, die gesetzlichen
Planungsinstrumente (wie Genereller Entwässerungsplan, GEP), das
kantonale Gesetz über das Gemeindewesen sowie die Gemeindeord-
nung.

Art. 1.3
Massgebendes übergeordnetes Recht: Arf. 2 GSchG
Diese Verordnung gilt fiir das gesamte Gemeindegebiet.

Ausserhalb der Bauzonen gelten auf Grund der ubergeordneten Gesetz-
gebung besondere Vorschriften.

Ausbau und Unterhalt (einschliesslich Kostentragung) von öttentltchen
Gewässern werden durch das kantonale Wasserwirtschaftsgesetz
(WWG) geregelt.

Att. 1.4
Massgebendes übergeordnefes Rechf: Art. 4 GSchG

Art.1.5
Massgebendes übergeordnetes Recht: Arf. 6 GSchG

Att.1.6
Abwasserbese¡tigung Massge bendes übergeordnetes Rechf.' Art. 7 GSchG

sowie Aft. 3 und A¡f. 5 - 17 GSchV

Einleitung in ARA
(verschmuÞtes
Abwasser)

Art. 1.6.1
Verschmutztes Abwasser (häusliches, gewerbliches und industrielles,
gegebenenfalls vorbehandeltes Abwasser) ist einer Abwasserreinigungs-
anlage (ARA) zuzuleiten.



Die Abwässer müssen so beschaffen sein, dass weder die Anlageteile

der Kanalisation und der ARA geschädigt, noch deren normaler Betrieb

und unterhalt oder die Abwasserreinigung erschwert oder gestört werden

kann.

Art. 1.6.2
Nìederschlagswatt"' Das von Dächern, Strassen und Plätzen abfliessende Niederschlags-

wasser ist seinem Verschmutzungsgrad entsprechend dem verschmutz-

ten bzw. nicht verschmutzten Abwasser zuzuordnen. Für die Ableitung

bzw.BehandlungdieserAbwässersindderGEPunddieSchweizer-
Norm (SN) 592 000 sowie weitere Normen und Richtlinien zum Stand der

Technik zu beachten.

Versickerung von
nicht verschmuÞtem
Abwasser

Zustiindigkeit

Baupflicht, Unterhalt
öffentlicher Anlagen

Bauprogramm

A¡f. 1.6.3
Nicht verschmutztes Abwasser (Grundwasser, Quellwasser, Dachwasser,

stetig anfallendes Sickerwasser, Kühlwasser usw.) muss nach Möglich-

keit ãuf dem Grundstück, auf welchem es anfällt, wieder versickert oder

einer zentralen Versickerungsanlage zugefirhrt werden. lst eine Versicke-

rung nicht möglich, so hat die Gemeinde die Möglichkeii, dies von der

Bauherrschaflnachweisen zu lassen. Erst dann darf das nicht ver-

schmutzte Abwasser direkt oder indirekt in ein oberflächengewässer ein-

geleitet werden. Wo dies zweckmässig isi, ordnet der Gemeinderat

Ruckhaltemassnahmen an.

2. Aufgaben der Gemeinde

Att. 2.1

Att. 1.7
Für den vollzug dieser sEVO ist der Gcmcinderat zuständig. Vorbehalten

bleiben die Zuslandigkeiten der kantonalen Stellen gemäss übergeord-

netem Recht und spezielle Vereinbarungen mit anderen Gemeinden'

Der Gemeinderat ist befugt, im Rahmen der Vorschriften der Gemeinde-
ordnung einzelne Geschäfte oder Geschäftszweige einem besonderen

Ausschuss oder einzelnen Verwaltungsorganen zur selbständigen Erledi-

gung zu übertragen oder zur Begutachtung bestimmter Fragen unselb-

Àtanãige Kommissionen einzusetzen oder Fachleute beizuziehen.

Massgebendes übergeordnetes Recht: Aft. 10 GSctrG und Art' 5 GSchV
Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Er-

weiterung sämtlicher öffentlicher Siedlungsentwässerungsanlagen oblie-

gen dem Gemeinderat.

Atf. 2.1.1
Der Erweiterung und die Erneuerung der öffentlichen siedlungsentwässe-
rungsanlagen erfolgen im Rahmen des jeweils gÜltigen, vom Gemeinde-
rat iestgesetzten und vom Regierungsrat genehmigten GEP etappen-
weise nach Massgabe der baulichen Entwicklung bzw. des öffentlichen
Bedurfnisses. Die Gemeinde erstellt ein Bauprogramm welches die Er-

weiterungs- und Erneuerungsmassnahmen umfasst.



Aufsicht
Aft.2.2
Die Aufsicht über Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Er-
neuerung und Erweiterung der Siedlungsentwässerungsanlagen obliegt
dem Gemeinderat. Abwasserverbandsanlagen obliegen der Aufsicht des
Zweckverbandes.

Kanal- und Anlage-
qft.2.3
Der Gemeinderat führt einen Kanal- und Anlagenkataster über das ge-

samte Gemeindegebiet, welcher die öffentlichen Siedlungsentwässe-
rungsanlagen und die daran angeschlossenen, ausserhalb der Gebäude
Iiegenden privaten Abwasseranlagen enthält. Die Grundeigentijmer sind
verpflichtet, die notwendigen Angaben zu machen und Unterlagen zu
liefern.

kataster

Unterhaltsplan
Aft.2.4
Die Gemeínde führt einen Unterhaltsplan für die öffentlichen und privaten
Abwasseranlagen.

^ft.2.5Kataster der Bekiebe p¡" Gemeinde kann einen Kataster über die Betriebe führen. Die Be-
triebsinhaber und/oder Grundeigentümer sind verpflichtet, die not-
wendigen Angaben zu machen und Unterlagen zu liefern.

Allgemeine
Bauvorschr¡ften

3. Allgemeine Vorschriften über Bau, Betrieb, Unterhalt,
Sanierung, Erneuerung und Erweiterung von Abwasseranlagen

Art. 3.1

Ausfúhrung
Att.3.1.1
Abwasseranlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu planen,
zu erstellen, zu unterhalten, zu sanieren, zu erneuern Und zu erweitern.

Art.3.1.2
Normen, Richtlinien Fijr Planung, Erstellung, unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweite-

rung von Abwasseranlagen sind die technischen Normen und Richtlinien
massgebend.

Grundstück-
entwåsserung

Art. 3.1.3
Grundsätzlich hat der Anschluss an die öffentliche Kanalisation im freien
Gefälle zu erfolgen. lst dies technisch nicht möglich, ist zu Lasten des
Grundeigentümers ein Fördersystem vozusehen.

Jedes Grundstück ist in der Regel frir sich und ohne Benützung von
fremdem Grund zu entwässern.

Sind mehrere Grundstücke mit einer gemeinsamen Anschlussleitung zu
erschliessen, müssen vor Baubeginn die erforderlichen Rechte, Pflichten
und die späteren Eigentumsverhältnisse geregelt werden.



Verschmutzte Abwässer sind der Kanalisation unterirdisch zuzuleiten.

Niederschlagswasser ist gemäss Art. 1.ô abzuleiten'

Durch bauliche Massnahmen ist zu verhindern, dass Abwasser von pri-

vaten park- oder Garagenvorplátzen unkontrolliert oberflächlich auf öf-

fentliches Strassengebiet abfliessen kann'

Aft.3.1.4
Die Erstellung von Kanalisationen im Quartierplanverfahren bleibt vorbe-

halten.

Aft.3.1.5
offentliche Kanäle wenlen in der Reget im strassengebiet oder innerhalb

der Båulinien bzw. innerhalb des Strassenabstandes verlegt'

Quartierplan-
verfahren

PlaEierung von
Kanälen

Durchleitungsrechi

Anschluss an die
öffentliche Kanalisa-
t¡on

Art. 3.1.6
Massgebendes übergeordnetes Recht: S 105 PBG

Durchieitungsrechte iind im Grundbuch einzutragen. Kanäle im Bau-

linienbereicñ bair¡. im Strassenabstand sind im Grundbuch anzumerken.

ln besonderen Fällen ist für die sicherung des Leitungstrassees auf

Privatgrund ein Baurechtsvertrag abzuschliessen'

Att.3.1.7
Massgebendes übergeordnetes Recht: Att. 11 GSchG sowie Att. 11 und

12 GSchV
Der Anschluss an die öffentliche Kanalisation hat dem Kanalisations-

system entsPrechend zu erfolgen.

Auf dem Grundstück ist bis zum Kontrollschacht nahe der öffentlichen

Kanalisation das verschmutáe Abwasser getrennt vom nicht ver-

schmutzten abzuleiten. Es sind separate Kontrollschächte zu erstellen.

Der bauliche Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist durch einen

qualifizierten Unternehmer zu erstellen banv. anzupassen'

Der Gemeinderat bestimmt die Art der technischen Ausführung der An-

schlussstelle.

sofern die Abflussverhältnisse es zulassen, sind Anschlüsse an öffent-

liche Kanäle im Winkel von 9Oo auszufùihren. Bei öffentlichen Kanalisa-

tionen mit kleineren Rohrdurchmessern ist ein Abzweigeformstück von

45o einzubauen.

Art.3.2
Vorschr¡ften.über. .. Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 13 - 17 GSchV
Betrieb und unterhalt rur gätr¡eo, unterhait, sanierung, Erneuerung und Erweiterung der Ab-

wasseranlagen sind die technischen Normen und Richtlinien bzw. der

Unterhaltsplan der Gemeinde zu beachten'



Umfang der Anlage

Übernahme von pri-
vaten Abwasser-
anlagen

Anschlusspflicht

Baupflicht

4. Öffentliche Siedlungsentwässerungsanlagen

Atf.4.1
Massgebendes übergeordnefes Rechf: Atf. 10 GSchG
Die öffentliche Siedlungsentwässerung umfasst das gemeindeeigene Ka-
nalisationssystem und seine Einrichtungen wie Regenbecken, Regen-
riberläufe, Pumpwerke, Druckleitungen usw. sowie die zentrale Abwas-
serreinigungsanlage, welche die Gemeinde in Erfüllung ihrer Baupflichi
nach GSchG, EG GSchG und PBG erstellt hat. Die öffentlichen Gewäs-
ser s¡nd nicht Bestandteil der Siedlungsentwässerung.

lm weiteren umfasst die öffentliche Siedlungsentwässerung auch die
durch die Gemeinde ins Eigentum übernommenen privaten Abwas-
seranlagen.

Art.4.2
Auf Gesuch hin übernimmt die Gemeinde mit Beschluss diejenigen ge-

meinsamen Anschlussleitungen in ihr Eigentum, welche an eine öffentli-
che Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind und die der Entwäs-
serung von mehr als einem Grundstück dienen. Bei mehreren Grund-
stücken desselben Eigentümers (2.8. grosses Gewerbeareal usw.) ent-
scheidet der Gemeinderat fallweise, ob die Abwasseranlagen als öffent-
lich oder privat gelten. Die zu übernehmenden Anschlussleitungen müs-
sen einen Durchmesservon mind. 150 mm aufiryeisen und haben dem
Stand der Technik zu entsprechen.

Die Gemeinde übernimmt auch private Abwasseranlagen, sofern ein öf-
fentliches lnteresse dafür besteht.

Gesuchsteller haben ihre Abwasseranlagen vor der Übernahme durch die
Gemeinde auf eigene Kosten kontrollieren zu lassen und den einwand-
freien Zustand nachzuweisen. Die Eigentumsübertragung erfolgt unent-
geltlich.

5. Private Abwasseranlagen

At1.5.1
Massgebendes übergeordnefes Rechfr At't. 11 GSchG sowie Art. 11 und
12 GSchV
Sämtliches im Kanalisationsbereich anfallendes Abwasser ist system-
gerecht abzuleiten.

Art.5.2
Massgebendes übergeordnefes Rechf; Art. 11 GSchG und Art. 11 GSchV
Die systemgerechten Gebäude- und Grundstückentwässerungsanlagen
sind bis zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation durch die Eigen-
tümer der zu entwässernden Grundstücke zu erstellen.



Bew¡lligungspfl¡cht

Att.5.3.2
Besondere Verfahr"n Massgeb endes übergeordnetes Recht: Art. 13 GSchG sowie Añ. 9 und

8::åi'i,Xi"" 1o Gðchv

Bewilligungs- Atf. 5.3.3
verfahren

Aft.5.3.3.1Gesuch Das Gesuch für die Bewilligung ist schriftlich dreifach der Gemeinde ein-
zureichen.

Die Gemeinde leitet das Gesuch gegebenenfalls an die kantonale Leit-

stelle gemäss Bauverfah rensordnung (BW) weiter.

Denl Gesuulr sirrd alle Urrtetlagen beizulegen, die zu einer Beurteilung
notwendig sind. Dazu gehören insbesondere Pläne mit bestehenden und
projektierten Abwasseranlagen bis zum öffentlichen Kanal und entwässe-
rungstechnische Angaben.

Der Gemeinderat kann zusätzliche Angaben bzw. Unterlagen, insbeson-
dere Nachweise über Durchleitungsrechte, Qualität des abzuleitenden
Abwassels usw. verlangen.

Bewilligungen

Unvollst¿lnd¡ge
Gesuche/Unterlagen

Kommunale gewäs-
serschutzrechtliche
Bewilligung

Art.5.3
Massgebendes übergeordnetes Reeht: Att. 17 und 18 GSchG

A¡f.5.3.1
Massgebendes übergeordnetes Recht: S I EG GSchG
Die Erstellung, Sanierung, Erneuerung und En¡reiterung von Abwas-
seranlagen bedarf einer gewässerschutzrechtlichen Bewilligung.

Jede Anderung der Nutzung von Bauten und Anlagen, die auf Menge und
Beschaffenheit des Abwassers einen Einfluss haben kann, ist bewilli-
gungspflichtig.

Att.5.3.3.2
Unvollständige oder mangelhafte Gesuche werden zurückgewiesen.

Art.5.3.4
Steht der Ausfûhrung des Anschlusses bzw. der Erstellung der privaten

Abwasseranlage nichts entgegen, erteilt der Gemeinderat die kommunale
gewässerschutzrechtliche Bewilligung.

Ausnahme-
bewilligung

Ar1.5.3.5
Der Gemeinderat ist befugt, in besonderen Fällen Ausnahmen von den
Vorschriften dieser Verordnung zu bewilligen, sofern dadurch keine we-
sentlichen öffentlichen lnteressen und kein Ûbergeordnetes Recht verletzt
werden.



Art. 5.3.6
Kantonale gewässer- Massgebendes übergeordnetes Recht: Att. 12 GSchG und Añ. 7 GSchV
schuÞrechtlicheÈ""#ìffi;J'-'" ln folgenden Fällen bedarf es zur Erstellung, Erweiterung, Sanierung und

Betrieb von Siedlungsentwässerungsanlagen einer Bewilligung durch das
AWEL:

l.Fassen und Ableiten von Grund- und Quellwasser sowie von stetig an-
fallendem Sickerwasser

2.Versickern von Abwasser, welches dem nicht verschmuÞten Abwasser
zuzuordnen ist

3. Einleiten in ein Oberflächengewässer

4. Erstellen einer Abwasseranlage als Übergangs- bzw. Dauerlösung, so-
lange das Abwasser nicht in das öffentliche Kanalisationsnetz einge-
leitet werden kann

S.Erstellen, Andern und Erneuern von abflusslosen Abwassergruben

6.Erstellen, Ändern und Erneuern von Lageranlagen für Hofdünger

7.Entwässern von Betrieben

S.Beseitigen von verschmutztem Abwasser ausserhalb der Bauzone bzw.
ausserhalb des Kanalisationsbereichs

9.lm Íjbrigen überall dort, wo verschmptztes Abwasser nicht einer zen-
tralen ARA zugeleitet wird.

Bau / Baubeginn
Att.5.4
.Mit der Bauausführung, Anderung oder Anpassung der AbwasSeranlage
darf erst begonnen werden, wenn die gewässerschutzrechtliche Bewilli-
gung des Gemeinderates und, falls notwendig, diejenige des AWEL
rechtskräftig erteilt ist.

Bei Baubeginn sind die entsprechenden Vorkehrungen für eine fachge-
rechte Entsorgung von Bauabfällen und die Baustellenentwässerung ge-
mäss S|A-Empfehlungen 430 und 431 zu treffen.

Anschlussfrist
Att. 5.5
Wird durch den Neubau eines öffentlichen oder privaten Abwasserkanals
die Anschlussmöglichkeit für bestehende Gebäude geschaffen, so hat
der Anschluss mit der Erstellung des Kanals oder spätestens innert 6
Monaten nach Kanalvollendung zu erfolgen.

Geltungsdauer der
Bewilligung

Art.5.6
Die erteilte gewässerschutzrechtliche Bewilligung erlischt nach Ablauf von
drei Jahren, wenn inzwischen mit der Ausführung der Anlage nicht be-
gonnen wurde.



Kontrollen

Abnahme, lnbehieb-
nahme, Dokumente

Unterhaltspflicht

Anpassung /
Sanierung

Art.5.7
lm Bau befindliche Siedlungsentwässerungsanlagen sind dem Kontroll-

organ zur Kontrolle, zum E¡nmass bzw. zur Abnahme anzumelden. Das

Kontrollorgan wird spätestens zwei Arbeitstage nach der Anmeldung

tätig.

Die Anschlussleitung darf erst verlegt werden, wenn das Anschlussstück
fertig verseÞt und durch das Kontrollorgan kontrolliert und eingemessen
worden ist.

Unterirdische Anlageteile dürfen erst eingedeckt werden, nachdem die
Kontrolle und Einmessung stattgefunden hat.

Bei allen unterirdisch verlegten Abwasseranlagen für verschmutães Ab-
wasser sind bei Neubauten und Sanierungen Dichtheitsprüfungen ge-

mäss den geltenden Normen der Fachverbände durchzuführen. Die

Dichtheit von Grundleitungen kann in Ausnahmefällen auch mit einer Ab-
senkprüfung nachgewiesen werden.

At't.5.8
Die privaten Abwasseranlagen dürfen erst definitiv in Betrieb genommen

werden, nachdem die Abschlusskontrolle ergeben hat, dass die fachge-

recht ausgeführt sind und zweckentsprechend funKionieren.

Der Gemeinde sincl nach Abnalrme der Abwasseranlage (innert Frist)

Pläne des ausgefÍ.ihrten Bauwerkes (Revisionspläne) im Doppel einzu-

reichen.

Att.5.9
Massgebendes übergeordnefes Rechf; Art. I5 GSchG und Art. 13 Abs. I
GSchV
Der Eigentümer und/oder Betreiber der Abwasseranlage hat dafilr zu

sorgen, dass die Anlagen baulich und betrieblich in einwandfreiem Zu-

stand gehalten werden. Die Anlagen sind nach Bedarf gründlich durch-

zuspülen und zu reinigen. Spülgut ist abzusaugen und umweltgerecht zu

entsorgen. ln den Grundwasserschutzzonen sind die Bestimmungen des
entsprechenden Schutzzonenereglementes zu beachten.

Art.5.10
Bestehende Siedlungsentwässerungsanlagen sind an die gesetzlichen

Bestimmungen anzupassen bei:
- erheblichen Eruveiterungen der Gebäudenutzung
- eingreifenden Umbauten der angeschlossenen Gebäude
- gebietsweisen Sanierungen von privaten Abwasseranlagen
- baulichen Sanierungen am öffentlichen Kanalabschnitt
- Systemänderungen am öffentlichen Kanalnetz
- Missständen.



Nachweise
4rt.5.12
Der Gemeinderat verlangt periodisch nach Massgabe der Alterung der
Anlage den Nachweis des gesetzeskonformen baulichen Zustandes, der
Funktionstüchtigkeit und der Dichtigkeit.

Der Gemeinderat verlangt bei Verdacht den Nachweis, dass keine unzu-
lässige Beseitigung von Abwasser erfolgt.

^ft.5.13Mehrere Eigentümer Für Abwasseranlagen, die von mehreren Grundeigentümern benützt wer-
den, sind die Eigentumsverhältnisse, die Betriebsverantwortlichkeit und
die Unterhaltspflicht (inkl. Sanierung und Ersatz) privatrechtlich zu regeln
und im Grundbuch einzutragen. Die Regelung ist der Gemeinde zur
Kenntnis zu bringen.

6. Finanzierung und Kosúentragung

Allgomoin
Att.6.1
Massgebendes Ubergeordnetes Recht: A¡1. 3a GSchG
Die Kosten für Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Er-
neuerung und Enveiterung von Abwasseranlagen trägt der jeweilige Ei-
gentrimer.

Die Finanzierung von geme¡nsam benutzten öffentlichen Anlagen, z.B
Verbandsanlagen, ist vertraglich zu regeln.

Das Quartierplanverfahren und die Vorschriften über die Tragung der Er-
schliessungskosten bleiben vorbehalten.

Kontrollpflicht der
Gemeinde

0ffentliche Anlagen
Gebt¡hrenarten

Verwaltungs-
gebúhren

4rt.5.11
Massgebendes übergeordnetes Recht: ArL 15 GSchG
Der Gemeinderat sorgt für die periodische Kontrolle der privaten Abwas-
seranlagen und die Behebung von Missständen. Den Kontrollorganen ist
jederzeit der ungehinderte Zugang zu den Anlagen zu ermöglichen.

Att. 6.2
Massgebendes übergeordnetes Recht: A¡t. 3a und 60a GSchG
Die Gemeinde erhebt zur Finanzierung der öffentlichen Siedlungsent-
wässerungsanlagen gestützt aufdie Gesetzgebung von Bund und Kanton
Gebühren und Beiträge.

Die Gemeinde erlässt für die Abwassergebühren eine Gebührenverord-
nung. Der Gemeinderat setzt die Höhe der Gebühren (Tarife) fest.

Arf. 6.3
Für behördliche Aufirvendungen in Anwendung dieser Verordnung werden
Verwaltungsgebühren erhoben.
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7. Haftung

Art.7.1
Die Bewilligung und Kontrolle privater Abwasseranlagen durch die Ge-

meinde eniO¡nãen den Grundeigentümer bzw. seine Auftragnehmer nicht

von der eigenen Verantwortung, die er für Planung, Erstellung, Betrieb'

Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung trägt'

Aus der Mitwirkung der Gemeinde entsteht keine über die gesetzliche

Haftung hinausgehende Verántwortung der Geme¡nde'

Frir Schäden, die infolge mangelhafter Projektierung und Erstellung, un-

geniigenden Funktionierens, mangelhafte¡ Betriebs oder unterhalts der

privaten Abwasseranlagen an anderen öffentlichen oder privaten Anlagen

äntstehen, haftet der Grundeigentümer und der Fehlbare im Rahmen der

eidgenössischen Gesetzgebung.

8. Schluss-, Übergangs' und Strafbestimmungen

Art. 8.1
Die Gesetzgebung von Bund und Kanton insbesondere die Gewässer-

schutzgesetzgebuig sowie entsprechende Anordnungen kantonaler Be-

hörden bleiben vorbehalten.

Att 8.2
Gegen Anordnungen der venitraltung, welche gestützt auf die vorliegende

Veórdnung edaséen werden, kann innert 30 Tagen, von der Zustellung

an gerechnlt, beim Gemeinderat schriftlich Einsprache erhoben werden.

Beschlüsse oder Verfügungen, welche in Anwendung dieser Verordnung

erlassen werden, können innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerech-

net, angefochten werden:

a) bei der zuständigen Baurekurskommission des Kantons, sofern An-

ordnungen im koordinierten Verfahren nach der kantonalen Bauver-

fahrensãrd nung (BW), insbesondere im baurechtlichen Bewilligungsver-

fahren ergehen

b) beim Bezirksrat, sofern kein koordiniertes verfahren gemäss der kan-

tónalen Bauverfahrensordnung bzw. keine baurechtliche Bewilligung er-

forderlich ist oder die Anordnungen gänzlich separat erfolgen

c) beim Regierungsrat, sofern Anordnungen üb.er Bauten und Anlagen

ausserhalbter Bãuzonen betroffen sind bzw. die baurechtliche Bewilli-

gung in staatlichen Entscheiden eingeschlossen ist.



Strafbestimmungen

übergangs-
best¡mmungen

lnkrafttreten

Art.8.3
Die Übertretung dieser Verordnung und behördlicher Anordnungen, die
sich darauf stützen, wird durch den Gemeinderat im Rahmen seíner
Strafkompetenz mit Busse bestraft. Vorbehalten bleibt eine Bestrafung
nach den einschlägigen Bestimmungen der Gewässerschutzgesetz-
gebung von Bund und Kanton.

Att.8.4
Sind von bestehenden privaten Abwasseranlagen keine Pläne der aus-
geführten Bauwerke im Besitz der Gemeinde, so sind dem Gemeinderat
durch den Grundeigentämer oder Betreiber solche Pläne im Doppel
innert anzusetzender Frist einzureichen.

Art.8.5
Diese Verordnung wurde von der Gemeindeversammlung am
5. Dezember 2001 beschlossen.
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Der Gemeindeschreiber B.

Von der Baudirektion mit Verfiigung Nr.:
[¡488;

AWEL Anit füT

't
Der Gemeindepräsident J. Geissbühler: ..f.

{*

Abp\Waspr:, Energie und Luft

+**l4/]- -_== ëE-Ë"F-r.j.,..uÉ' | 'Ë--
B. Jost, Abteilungsleiter

Diese Verordnung tritt räckwirkend per 1. Oktober 2001 in Kraft.

Auf diesen Zeitpunkt hin werden alle bisherigen, damit in \Mderspruch
stehenden Vorschriften, insbesondere die bisherige Verordnung über
Abwasseranlagen, aufgehoben.


